
Informationen zur PKA-Abschlussprüfung 
 
 

• Freistellung vor der Abschlussprüfung 
 
Sowohl das Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) als auch der Bundesrahmentarifvertrag 
für Apothekenmitarbeiter (BRT) beinhalten Freistellungsregelungen für Auszubildende. 
 
Nach § 16 Nr. 2 BRT erfolgt eine Freistellung an den Arbeitstagen, die der schriftlichen, der 
praktischen und der mündlichen Abschlussprüfung unmittelbar vorangehen. 
 

§ 16 Nr. 2 BRT: „Der Arbeitgeber hat den Auszubildenden sowohl für die Teilnahme 
an Prüfungen und Ausbildungsmaßnahmen, ..., als auch an den Arbeitstagen, die 
den Abschlussprüfungen unmittelbar vorangehen, freizustellen.“ 

 
Die Freistellungsregelung des JArbSchG gilt Kraft Gesetzes und damit für alle Jugendlichen, 
egal ob der BRT Anwendung findet oder nicht. Das heißt, Jugendliche sind gem. § 10 Abs. 1 
Nr. 2 JArbSchG an dem Arbeitstag, der der schriftlichen Abschlussprüfung unmittelbar 
vorausgeht, freizustellen. 
 
Bei jugendlichen Auszubildenden (= Auszubildende, die das 18. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben) wird die Freistellung am Tag vor der Abschlussprüfung mit acht Stunden auf 
die Arbeitszeit angerechnet, § 10 Abs. 2 Nr. 2 JArbSchG. Da es insoweit für die volljährigen 
Auszubildenden an einer Anrechnungsregelung fehlt, wird der „Vorprüfungstag“ in diesen 
Fällen mit der tatsächlich anfallenden Arbeitszeit angerechnet. 
 
In allen Fällen erfolgt die Freistellung entsprechend § 19 Berufsbildungsgesetz unter 
Fortzahlung der Vergütung. 
 
Hinweis: Die Regelung des BRT geht über die Vorschrift des JArbSchG hinaus, denn die 
Freistellung nach dem BRT gilt für den Arbeitstag vor der schriftlichen und der mündlichen 
Prüfung, das JArbSchG nur für den Arbeitstag vor der schriftlichen Prüfung. 
 
Die Vorschrift des § 16 BRT findet auf alle Auszubildenden – auch Jugendliche – Anwendung, 
wenn im Berufsausbildungsvertrag ausdrücklich auf die Bestimmungen des 
Bundesrahmentarifvertrages Bezug genommen wird. 
 

• Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
 
Sofern eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung in den Prüfungszeitraum fällt, ist die 
Bescheinigung unverzüglich der Apothekerkammer vorzulegen. 
 
Ist der oder die Auszubildende an einem Prüfungstag krankgeschrieben, ist eine Teilnahme 
an der jeweiligen Prüfung nicht möglich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand 02/2024 


